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I. Der Gesetzesentwurf der Fraktion der PIRATEN Ebene 01 Raum 51 

Der Gesetzesentwurf zielt auf eine Harmonisierung der Fristen für die Eintra- www.uni-duesseldort.de 

gungslisten nach § 18 Abs. 2 S. 1 Nr.2 VIVBVEG und Unterschriften listen 

nach § 18a Abs. 1 VIVBVEG bei Volksbegehren nach Art. 68 LV NRW. Wäh-

rend für die Eintragung bei den Gemeinden insgesamt 18 Wochen zur Ver-

fügung stehen, kann die freie Unterschriftensammlung 12 Monate lang statt-

finden, was nach dem Vorschlag der Fraktion der PIRATEN angepasst wer-

den soll , indem § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VIVBVEG derart geändert wird, dass 

die Eintragungslisten .. bis zum Abschluss des Volksbegehrens auszulegen" 

sind. 

Dieser Vorschlag bedarf in seinem Wortlaut zunächst der Korrektur bzw. der 

Präzisierung. So findet das Volksbegehren nach dem dargestellten Verfah

ren seinen Abschluss, indem die Landesregierung dem Landtag das Volks

begehren unterbreitet (§ 21 VIVBVEG). Dass zu diesem Zeitpunkt die Eintra

gungslisten nicht mehr bei den Gemeinden ausliegen können, liegt auf der 

Hand. Insofern entspräche es dem Motiv des Entwurfs, die Frist unmittelbar 

an diese für die Einreichung der Unterschriftenlisten nach § 18a Abs. 1 VIV

BVEG anzupassen . Da Durchführung der freien Unterschriftensammlung 

nach § 6 Abs. 2 VIVBVEG im Ermessen der Landesregierung liegt, böte sich 

die Einfügung einer Alternative in § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VIVBVEG an: 
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"oder im Falle der Zulassung der freien Unterschriftensammlung gem. 

§ 6 Abs. 2 bis zum Ablauf der Frist nach § 18a Abs. 1 auszulegen ." 

Einem solchen Vorschlag ist aus rechtlicher Perspektive nichts entgegenzu

setzen. 

Die sich aus ihm ergebenden Probleme sind vielmehr solche der Verwal

tungspragmatik. Die Bereitstellung der Eintragungslisten ist nach § 12 VIVB

VEG mit einem nicht unerheblichen personellen und sachlichen Verwaltungs

aufwand verbunden . So verpflichtet das VIVBVEG die Gemeinden zum Ein

satz von Räumlichkeiten (nach § 12 Abs. 4 VIVBVEG je nach Gemeinde

größe an bis zu zwei Stellen in der Gemeinde) und auch von Personal , nach 

§ 12 Abs. 5 VIVBVEG teilweise auch an Sonntagen . 

Die Verlängerung der Auslegungspflicht der Gemeinden würde diesen Auf

wand vergrößern. Eine Einschätzung , welche Folgen dies für die Verwal

tungstätigkeit in den Gemeinden hätte, kann nur durch diese selbst erfolgen . 

Insofern ist die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände in Bedacht 

zu nehmen. 

Die Tatsache , dass die Bürger bei parallel stattfindenden freien Unterschrif

tensammlungen nicht auf die Eintragungslisten bei den Gemeinden angewie

sen sind , relativiert jedenfalls die Dringlichkeit der Gesetzesänderung. Gene

rell ist in Frage zu stellen , ob ein Bereitstellen der Listen durch die Gemein

den in diesem Fall notwendig ist, existiert doch über 12 Monate die Möglich

keit, sich für das Volksbegehren bei den Unterschriftensammlungen auszu

sprechen. 

11. Fazit 

Insgesamt scheint somit die vorgeschlagene Gesetzesänderung nicht erfor

derlich. 
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